
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Die badische Volksschule

Schmidt, Franz

Karlsruhe, 1926

Sechster Titel

urn:nbn:de:bsz:31-273502

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-273502


156 Schulgeſetz .

Als Stiftungen , die für Bauzwecke zu verwenden ſind , kommen

neben etwa ſchon beſtehenden Baufonds im weſentlichen in Betracht die

aufgrund des 8 3 des Ablöſungsgeſetzes aus den Ablöſungskapitalien ge⸗
bildeten „ Schulfonds “ mit den aufgrund von § 10 des Geſ . in ihr Eigen⸗
tum übergegangenen Schulhäuſern .

Über das Eigentum an Schulhäuſern vergl . Zeitſchrift für badiſche

Verwaltung und Verwaltungsrechtspflege 1870 Nr . 21 und 22, 1872 Ne

Annalen der Bad . Gerichte 1871 Nr . 20 und § 10 des Baulaſten⸗Ab⸗

löſungsgeſetzes .

Staatsbeihilfen .
841139

Geſ . vom 13. Mai 1892 Art . VI 8§ 90.

( 1) Im Staatsvoranſchlag iſt ein angemeſſener Betrag vor⸗

zuſehen zur Gewährung von Beihilfen aus der Staatskaſſe für be⸗

dürftige Gemeinden , welche Schulhäuſer neu zu erbauen , oder an

bereits beſtehenden Schulgebäuden Bauveränderungen erheb⸗
licheren Umfanges , die nicht als bloße Unterhaltungsarbeiten ſith

darſtellen , auszuführen haben .
( 2) Auf die Gewährung einer ſolchen Beihilfe beſteht kein

Rechtsanſpruch .
( 3) Erübrigungen aus dem betreffenden Etatſatz ( Abſatz U

ſind auf die nächſte Budgetperiode übertragbar .

Über die Bewilligung der Beiträge entſcheidet nach § 4 Ziff . 3 300 .
das ÜUM. im Benehmen mit dem Miniſterium des Innern .

Die Beihilfen ſind ſeitens der Gemeinden nach einem durch Bekannk⸗
machung des UM. vom 13. Mai 1912 ( SchBSBl . Nr . XIII ) vorge⸗
ſchriebenen Muſter abzufaſſen und durch das zuſtändige Bezirksamt vor⸗
zulegen .

Vorausſetzung für die Bewilligung iſt , daß der Bau in künſtleriſcher
Beziehung eine entſprechende Ausführung erhalten hat . Vergl . Bmkg .1
Abf. 5 zu 8 111

Sechster Titel .

Von den Volksſchulen in Städten , welche der Städteordnung

unterſtehen .
Die Verhältniſſe der Volksſchulen in den Städten der Städteord⸗

nung haben erſtmals im Geſetz vom 13. Mai 1892 eine geſonderte Rege⸗
lung erfahren . Die Begründung zu dem Geſetz führt hiezu im weſent⸗
lichen folgendes an :

f

„Bezüglich des Volksſchulweſens derjenigen Städte , auf welche das
Geſetz vom 24. Juni 1874 , betreffend beſondere Beſtimmungen über die
Verfaſſung und Verwaltung der Stadtgemeinden — Städteord⸗

nung —in Anwendung kommt , enthält das gegenwärtig geltende Geſez
über den Elementarunterricht keinerlei Sonderbeſtimmungen .
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Volksſchulen in Städten , welche der Städteordnung unterſtehen . § 117. 157

Gleichwohl haben in den betreffenden Städten die Schuleinrichtungen
in mehrfacher Hinſicht eigentümlich und abweichend von dem Schulweſen
der anderen Gemeinden ſich entwickelt .

Wenn auch dieſe Entwickelung in den einzelnen Städten , je nach den
beſonderen örtlichen Verhältniſſen einen verſchiedenen Gang genommen
und zu verſchiedenartigen Geſtaltungen geführt hat , ſo iſt doch den be⸗
treffenden Städten das gemeinſam , daß keine derſelben in ihrem Volks⸗
ſchulweſen auf das Mindeſtmaß des geſetzlich Gebotenen ſich beſchränkt
hat, ſowohl was Art und Umfang des der ſchulpflichtigen Jugend ge⸗
botenen Unterrichts als die Ausſtattung derSchulanſtalten in wirtſchaft⸗
licher Hinſicht , insbeſondere die Belohnung des Lehrerperſonals , anbe —
langt .

Überall ſind Lehrkräfte in größerer Zahl als geſetzlich vorgeſchrieben
(ietziges Elementarunterrichtsgeſetz S 23) in Verwendung , und die Lehrer
und Lehrerinnen haben durchgehends höhere Bezüge , als nach den bis⸗
herigen geſetzlichen Beſtimmungen gefordert werden könnten .

Dazu kommen noch alle die Verhä ſe, durch deren Zuſammen⸗
wirken in den größeren Städten die Or der Gemeinde eine Zuſam⸗
menſetzung erhalten , welche dieſelben zur Führung einer ſelbſtändigen ,
nach jeder Richtung hin ſachkundigen Verwaltung vorzugsweiſe be gt.

In allen der Städteordnung unterſtehenden Städten ſind die Volks⸗
ſchulen erweitert .

Bei der auf dem Gebiete des Elementarunterrichts von den Städten
im weiteſten Umfange ſeither ausgeübten Selbſtverwaltung hat deren
Volksſchulweſen ſich reich entfaltet und einen Stand der Leiſtungen er⸗
reicht, welcher das allgemeine Durchſchnittsmaß weit überbietet . Ange⸗
ſichts derartiger Erfolge dürfte keinerlei Anlaß beſtehen , der Betätigung
einer ſolchen Selbſtverwaltung für die Zukunft irgendwie engere Grenzen
zu ziehen oder den betreffenden Gemeinden Leiſtungen , welche ſie bisher
freiwillig übernommen , für die Zukunft in verpflichtender Weiſe aufzu
erlegen . “

8§ 117 .

Geſ . vom 13. Mai 1892 .

Hinſichtlich der Volksſchulen in den der Städteordnung unter⸗
ſtehenden Städten kommt das gegenwärtige Geſetz nach Maßgabe
der nachfolgenden beſonderen Beſtimmungen in Anwendung .

Die Beſtimmungen des Geſetzes vom 13. Mai 1892 haben durch das
Schulgeſetz vom 7. Juli 1910 inſofern eine Erweiterung erhalten , als
dieſes Gefetz den zu behandelnden Einzelfragen eine grundſätzliche Rege
lung des Verhältniſſes der Städte zu ihren Volksſchulen vorausſtellte .

Infolge der Neuordnung der Beſoldungsverhältniſſe der Lehrer und
der Übernahme des geſetzlich gebotenen ſonalaufwandes durch die
Staatskaſſe ſind die 88 122, 123, 124 und 125 außer Geltung getreten ,
während die 88 118, 119, 120 und 121 durch die PAVO . vom 17. März
1924 eine durchgreifende Anderung erfahren haben .

Die Vorſchriften ſind in ihrer Anwendung beſchränkt auf diejenigen
Städte , die der mit dem Inkrafttreten der Gemeindeordnung vom
5. Oktober 1921 aufgehobenen Städteordnung unterſtanden , das ſind die
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Städte Baden , Bruchſal , Freiburg , Heidelberg , Karls⸗

ruhe , Konſtanz , Lahr , Mannheim , Offenburg und

Pforzheim .
Aufgabe einer etwaigen Ge ſetzesänderung dürfte es ſein , für

alle Städte ( § 3 der Gem . Ord . ) einheitliche Normen aufzuſtellen .

118 .

Geſ . vom 7. Juli 1910 Art . VII .

E7

( 1) Die Verwaltung des örtlichen Schulvermögens und die

örtliche Aufſicht über die Volksſchule ſteht in den Städten der

Städteordnung dem Stadtrat zu.

( 2) Zur Ausübung dieſer Befugniſſe wird eine beſondere

Kommiſſion beſtellt ( Schulkommiſſion ) , deren rechtliche Stellung ,

Zuſammenſetzung und Zuſtändigkeit mit den aus dem § 119 ſich

ergebenden Einſchränkungen nach den Beſtimmungen der §§ 192

und 19b der Städteordnung ſich richten . Dieſer Kommiſſion haben

weiter anzugehören [ der nach § 119 beſtellte Rektor und ] der nach

§ 18 des Geſetzes beſtellte Schularzt .

1. Die §8 118 und 119 enthalten über die rechtliche Stellung der

Städte zu ihren Volksſchulen im weſentlichen die gleichen Beſtimmungen ,
wie ſie § 22 des Geſ . für die Gemeinden mit 4000 und mehr Einwohneen
aufſtellt . Sie ſind aber nicht etwa in Anlehnung an die Vorſchrift des

§ 22 des Geſ . entſtanden , vielmehr iſt §S 22 den Ss 118 und 119 nachge⸗

bildet . Die letzteren Paragraphen wurden bei den Verhandlungen in der

Kommiſſion der II . Kammer in das Geſetz eingefügt , während § 22 ſeine

Aufnahme in das Geſetz einem ſpäteren — die Angliederung der Schul⸗
verhältniſſe der kleinen Städte an diejenigen der Städteordnungsſtäͤdte
bezweckenden — Beſchluß der Kommiſſion der I. Kammer verdankt .

„ Ortsſchulbehörde “ im Sinne des § 14 des Geſ . iſt in den

Städten der StO . rechtlich der Stadtrat . Er muß aber die ihm in

dieſer Eigenſchaft zuſtehenden Rechte ausüben laſſen durch die nach Abſ .2
zu beſtellende beſondere Kommiſſion .

2 . Nach Abſ. 2 iſt die Beſtellung der Schulkomm miſſion
nicht ins Belieben des Stadtrats geſtellt , noch auch von etwaigen Be⸗

ſtimmungen der Städte⸗ bezw . Gemeindeordnung abhängig gemacht. Die

Kommiſſion muß vielmehr kraft Geſetzes beſtellt werden . An die Stelle

der 5§8 19 a und 19b der Städteordnung iſt § 52 der Gem . Ord . von
55 Oktober 1921 getreten . Die zur Ordnung der Verhältniſſe zu erlaſſende

Gemeindeſatzung bedarf nach § 128 Abſ . 2 a des Geſ . der Genehmigung
des UM. Bezüglich der Zugehörigkeit des Rektors zu der Kommiſſion
vergl . Bmkg . zu Art . II PAVO . Ziff . 4 Seite 162.

8119 .

Geſ . vom 7. Juli 1910 Art . VII § 98 b.

Der Schulkommiſſion ſteht im allgemeinen
die S. flege

kommiſſis gemeinen die Schulpflege
( 88 21 , 128 Abſatz 2 a) zu, [ während die Aufſicht über die Volks⸗
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ſchule in ſchultechniſcher Beziehung durch einen Volksſchulrektor
( Stadtſchulrat ) ausgeübt wird , der auf Vorſchlag des Stadtrats
durch die Staatsbehörde ernannt wird . Das Amt des Volksſchul⸗
rektors kann mit dem eines Lehrers der Volksſchule verbunden
werden . ]

1. Dem Stadtrat ſteht die Befugnis zu, die Erledigung ein⸗
zelner , zur Schulpflege gehörigen Geſchäftsaufgaben ſeiner unmittelbaren
Entſcheidung vorzubehalten bezw . die Befugniſſe der Schulkommiſſion
entſprechend einzuſchränken (3. B. das Recht der gutachtlichen Außerung
oder das Recht der unmittelbaren Berichterſtattung an die ſtaatliche Auf⸗
ſichtsbehörde § 21 Ziff . 3 und 7) . SchG . § 128 Abſ . 2lit . a.

2. Die Beſtimmungen des Paragraphen über die Aufſicht „ in
ſchultechniſcher Beziehung “ ſind erſetzt durch Art . II der
PAVO . vom 17. März 1924 , der lautet :

Artikel II .

( ) Für die techniſche Beaufſichtigung der Volksſchulen ein⸗
ſchließlich der Fortbildungsſchulen in den Städten Mannheim ,
Karlsruhe , Freiburg , Pforzheim und Heidelberg werden Stadt⸗
ſchulämter mit einem Vorſtand und der nötigen Zahl von zweiten
Beamten errichtet . Die Stadtſchulämter haben die gleichen Dienſt⸗
befugniſſe wie die Kreisſchulämter .

( 2) An den Volksſchulen der übrigen Städte der vormaligen
Städteordnung wird die Aufſicht über den Unterrichtsbetrieb durch
Rektoren , die nach §S 30 des Schulgeſetzes beſtellt werden , beſorgt .

63) Die Ernennung der in Abſatz 1 und Abſatz 2 bezeichneten
Beamten erfolgt im Benehmen mit der Stadtverwaltung .

( J ) In gleicher Weiſe werden geregelt :
1. Art und Umfang der den Beamten zuzuweiſenden Auf⸗

gaben aus dem Geſchäftskreis der örtlichen Schulaufſichts⸗
behörde und ihres Vorſitzenden wie aus dem Gebiet der
Wohlfahrtspflege und der ſozialen Fürſorge für die
Schüler ,

2. die Bereitſtellung der Dienſträume und der erforderlichen
Hilfsbeamten durch die Stadt ,

die dienſtliche Stellung der nach Abſatz 1 beſtellten Be⸗
amten zu der Schulkommiſſion .

( 6) Die hiermit nicht übereinſtimmenden Vorſchriften der
§8 118 , 119 , 120 , 121 des Schulgeſetzes vom 7. Juli 1910 werden
aufgehoben .

σ

1. Das Geſetz vom 13. Mai 1892 hatte in § 106 beſtimmt , daß für
die techniſche Leitung des geſamten Schulweſens
einer Stadt durch die ſtaatliche Unterrichtsverwaltung unter tunlich⸗

ſter Berückſichtigung der Wünſche der Stadtverwaltung ein Rektor
(Stadtſchulrat ) beſtellt wird , der kraft ſeines Amtes Mitglied der Schul⸗
kommiſſion iſt .
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Die rechtliche Stellung des Stadtſchulrats nach dieſer Beſtimmung
war die eines ſtaatlichen Schulaufſichtsbeamten , der die im Geſetz

ihm zugewieſene Aufgabe der techniſchen Schulaufſicht ausſchließlich im

Auftrag des Staates auszuüben hatte . Daneben wurden ihm durch eine

beſondere Dienſtweiſung aufgrund der Vorſchriften in 8 107 des Geſ.

( § 121 des SchG . ) eine Reihe von Verwaltungsgeſchäften übertragen , die

nach den beſtehenden Vorſchriften zum Geſchäftsbere ich der

Ortsſchulbehörde und des Vorſitzenden dieſer Behörde gehörten ,
wie die Aufnahme und Entlaſſung der Schüler , Überweiſung der nach
auswärts verziehenden Schüler , Handhabung der Schulzucht u. a. Dazu
kamen noch einzelne Amtsbefugniſſe aus dem Geſchäftskreis des

Kreisſchulrats , die dem Stadtſchulrat aufgrund der im Geſetz
hiezu erteilten Ermächtigung zugewieſen wurden .

Die ſchultechniſche Leitung umfaßte die Beaufſichtigung des

geſamten Unterrichtsbetriebs . Der Stadtſchulrat hatte das Recht , den

Unterricht eines jeden Lehrers jederzeit zu beſuchen und dabei die nötigen
Anweiſungen in didaktiſcher und methodiſcher Hinſicht zu erteilen . Er
war aber nicht befugt , die amtlichen Prüfungen zur
Feſtſtellung der Unterrichtsergebniſſe und det
Leiſtungen der Lehrer vorzunehmen . Dies blieb aus⸗
ſchließlich Aufgabe des nach § 25 des Geſ . als ſtaatliches Prüfungsorgan
beſtellten Kreisſchulrats .

Auf der anderen Seite erweiterte ſich der Geſchäftskreis des Stadt⸗
ſchulrats dadurch , daß ihm von ſeiten der Stadt in ſteigendem Umfang

ver wa ltungstechniſche Aufgaben , namentlich ſolche aus dem

Gebiet der Wohlfahrtspflege und der ſozialen Fürſorge
für die Schüler zugewieſen wurden . e Städte mochten ſich hiezu um⸗

ſomehr für berechtigt anſehen , als ſie nicht nur den dem Stadtſchulrat nach

dem ſtaatlichen Gehaltstarif zuſtehenden Gehalt , ſondern auch die darüber

hinaus von ihnen freiwillig gewährten , z. T. ſehr reichlich bemeſſenen
Dienſtzulagen aus ſtädtiſchen Mitteln zu beſtreiten hatten .

Die Do ppelſtellung , die ſich hieraus für die Stadtſchulräte
tatſächlich ergab , wurde von ihnen ſelbſt unangenehm empfunden . Das

SchG. brachte hierin keine grundſätzliche Entſcheidung ; es verſtärkte
im Gegenf tz zu den Erwartungen der beteiligten Beamten den Ein⸗
fluß der Städte auf die Ernennung der Stadtſchulräte und machte ſie

re ch tlich zu Mandataren der Städte . Dieſe Anderung war lediglich
eine Folge der — allerdings nur theoretiſchen — Übertragung der ge⸗
ſamten Schulaufſicht an den Stadtrat .

Tatſächlich änderte ſich in der Stellung des Stadtſchulrats als des

ſchultechniſchen Uberwachungsbeamten der Schule nichls .
Eine Einwirkung auf dieſe Seite ſeiner Tätigkeit war für die Stadt ſchon
bisher durch das Geſetz ausgeſchloſſen . Wohl aber bildete die veränderte

Konſtruktion in der rechtlichen Stellung des Stadtſchulrats mit der Hin⸗
neigung zur Gemeinde für die Übertragung der geſamten Amts⸗

befug niff edes Kreisſchulrats an ihn eher eine Erſchwerung
als eine Förderung .

Der Dualismus zwiſchen Kreisſchulrat und Stadt⸗

ſchulrat blieb beſtehen entwickelte ſich in den großen Städten bei der

ſtändig anwachſenden Schulbevölkerung immer mehr zu einer den Stadt⸗

chite in der Handhabung der techniſchen Schulaufficht gegenüber den
Lehrern hemmenden und die einheitliche Durchführung dieſer Auf⸗

E
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ſicht ſchädigenden Einrichtung . Andererſeits bildete die Vornahme des
Prüfungsgeſchäftes an den großen ſtädtiſchen Volksſchulen für
die Kreisſchulämter eine ſchwere dienſtliche Belaſtung , der ſie auch bei
Vermehrung ihres Perſonalbeſtandes nicht in dem der Sache entſprechen⸗
den Umfang gerecht werden konnten .

2. Für den auf eine Vereinfachung der Staatsverwaltung abzielenden
Perſonalabbau war auf dem Gebiet der Volksſchule im Anſchluß
an die veränderte politiſche Einteilung des Landes neben anderen Maß⸗
nahmen auch eine Verminderung der Zahl der Kreisſchul⸗
ämter vorgeſehen . Die Durchführung dieſer Maßregel hatte das Aus⸗
ſcheiden der Volksſchulen der großen Städte aus dem Verband der Kreis⸗
ſchulämter und deren ausſchließliche Unterſtellung unter eigene Stadt⸗
ſchulämter zur Vorausſetzung . Dieſe Löſung ſchien um ſo ange⸗
meſſener , als ſie die lange erſtrebte Selbſtändigkeit der Stadt⸗
ſchulräte in der Handhabung der techniſchen Schulaufſicht zu verwirk —
lichen geeignet war .

Ddie veränderte rechtliche Stellung des Stadtſchulrats
mußte zunächſt auf die Art ſeiner Ernennung von Bedeutung ſein . Natur⸗
gemäß mußte dem Staat ein größerer Einfluß in dieſer Beziehung ein⸗
geräumt werden . Das im SchG . vom 7. Juli 1910 den Städten zuge⸗
billigte Vorſchlagsrecht konnte , abgeſehen davon , daß der Hauptgrund für
dieſes Zugeſtändnis mit dem Übergang der Beſoldungslaſt für den
Stadtſchulrat von der Stadt auf den Staat in Wegfall gekommen
war , nicht aufrecht erhalten werden . Vielmehr mußte die Führung in
bezug auf die Ernennung formell von der Stadt auf den Staat über⸗
gehen . Dem berechtigten Intereſſe , das die Stadt bei den nahen dienſt⸗
lichen und perſönlichen Beziehungen zu dem Stadtſchulrat und bei den
umfangreichen Geſchäftsaufgaben des Stadtſchulrats auf dem Gebiet der
ſozialen Fürſorge für die Wahl einer zu dem Amt geeigneten und ihr
genehmen Perſönlichkeit hat , ſoll dadurch Rechnung getragen werden , daß
die Ernennung „ in Benehmen “ mit der Stadt zu erfolgen hat . Der
zu Ernennende muß ſonach dem Staat wie der Stadt genehm ſein , d. h.
es muß zwiſchen dieſen beiden Faktoren Einverſtändnis über ſeine
Perſon beſtehen . Inſofern bringen die neuen Beſtimmungen nur formell ,
nicht aber auch ſachlich eine Anderung gegenüber dem früheren Zuſtand .

3. Für die kleineren Städte ſchien eine gleiche Erweiterung
des Wirkungskreiſes ihrer Volksſchulrektoren und damit die Loslöſung
ihrer Volksſchulen aus dem Verband der Kreisſchulämter weder vom
Standpunkt des Perſonalabbaues geboten , noch auch aus ſonſtigen
Gründen angezeigt . Ihr Ausſcheiden aus dieſem Verband hätte keine
nennenswerte dienſtliche Erleichterung für die Kreisſchulämter mit ſich
gebracht ; es hätte aber andererſeits den Nachteil gehabt , daß die Kreis⸗
ſchulräte die ſeitherige Fühlung mit größeren Schulſyſtemen völlig ver⸗
loren hätten und nur noch auf die Landſchulen angewieſen geweſen wären .
Die Belaſſung im Verband des Kreisſchulamtes ſchien auch vom Stand⸗
punkt der an der Schule wirkenden Lehrer aus wünſchenswert . Auch
ſchien kein zureichender Grund vorzuliegen , die Zuſtändigkeit und die

dienſtliche Stellung dieſer Rektoren über diejenige der Rektoren der
übrigen Städte mit zum Teil noch größeren Schulſyſtemen hinauszuheben
und ſo drei Arten von Rektoren zu ſchaffen . Es war vielmehr das

naturgemäßeſte , die Rektoren der kleineren Städteordnungsſtädte mit den
11



162 Schulgeſetz .

Rektoren der übrigen Städte zu einer Gruppe zuſammenzufaſſen . Damit

erfuhr ihre vorherige Zuſtändigkeit im weſenrlichen eine Einſchränkung
nur dahin , daß die ihnen ſeither zugeſtandene Diſziplinargewalt über die

ihnen unterſtellten Lehrer auf das Kreisſchulamt überging .

Die Ernennung auch dieſer Rektoren , die⸗ ſoweit ſie bei Er⸗

laſſung der Vorſchrift ſchon im Amt waren , ihre ſeitherige Amtsbezeich⸗

nung „Stadtſchulrat “ beibehielten , erfolgt gleichfalls „oim Benehmen “

mit der Stadtverwaltung . Es liegt hierin eine Erweiterung des den Ge⸗

meinden bei der Beſtellung von Rektoren nach § 50 des Geſ . zuſtehenden

Mitwirkungsrechts .
4. Der Stadtſchulrat vereinigt in ſeiner Perſon die Stellung

des Kreisſchulrats und des örtlichen Leiters einer großen Volksſchule .
Unter den ihm in der letzteren Eigenſchaft mit der Zeit in immer größerem

Umfang zugewachſenen Verwaltungsgeſchäften ( Ziff . 1 Abſ . ) ſind eine

Reihe von Aufgaben , die mit ſeiner dienſtlichen Stellung in keiner oder

doch nur in ſehr loſer Verbindung ſtehen und die gerade ſo gut durch
andere Perſonen verſehen werden könnten . Eine Verpflichtung zur Be⸗

ſorgung dieſer Geſchäfte kann aus der dienſtlichen Stellung des Stadtſchul⸗
rats , der rechtlich in keinem Dienſtverhältnis zur Ge⸗

meindeſteht , nicht ohne weiteres abgeleitet werden ; die Verpflichtung
hiezu wird für ihn als ſtaatlichen Beamten erſt durch einen Auftrag der

zuſtändigen ſtaatlichen Behörde begründet . Von dieſen Er⸗

wägungen ausgehend ſieht die VO. vor , daß Art und Umfang der hier in

Betracht kommenden Geſchäfte durch Vereinbarung mit der Stadt⸗

verwaltung feſtgelegt werden , um dann von der ſtaatlichen Behörde dem

Stadtſchulrat als Beſtandteil ſeiner Dienſtaufgabe zugewieſen zu werden .

Gibt der Stadtſchulrat in bezug auf die Beſorgung dieſes Aufgabe⸗
kreiſes der Gemeinde Anlaß zur Beanſtandung , ſo hat ſie ſich wegen ent⸗

ſprechender Abhilfe an die dem Stadtſchulrat vorgeſetzte ſtaatliche Auf⸗

ſichtsbehörde zu wenden . Ein unmittelbares Einſchreiten ſteht ihr nicht zu.

Gleichfalls im Wege der Vereinbarung mit der Stadt ſollen
die in Abſ . 4 Ziff . 2 und 3 bezeichneten Verhältniſſe geregelt werden . So⸗
weit Hilfsbeamte für die Bewältigung der mit der ſchultechniſchen Auf⸗
ſicht zuſammenhängenden Geſchäfte nötig ſind , iſt ihre Beſtellung und Be⸗

zahlung Sache des Staates .

Ziff . 3 läßt die Frage offen , ob der Stadtſchulrat der Schulkom —⸗
miſſion wiebisher als vollberechtigtes Mitglied , oder , was ſeiner ver⸗

änderten rechtlichen Stellung entſprechender wäre . nur mit beratender
Stimme angehören ſoll .

Rektoren und erſte Lehrer .

§ 120 .

Geſ . vom 7. Juli 1910 Art . VII § 98 c.
Zur Unterſtützung des in § 110 bezeichnete ö ich⸗

ſtützung des zeichneten Beamten können gleich⸗
falls auf Vorſchlag des Stadtrats durch die Staatsbehörde weitere , dem
erſteren dienſtlich unterſtehende Beamte ( Rektoren ) beſtellt werden .

G Für einzelne Schulhäuſer und Schulabteilungen können

erſte Lehrer (Oberlehrer) nach § 29 des Geſetzes durch den Stadtrat

ernannt werden . Die Ernennung iſt der ſtaatlichen Schulauffichts⸗
behörde anzuzeigen .
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1. Abfſ. 1 iſt durch die Vorſchrift in Art . II Abſ . 1 PAVO . erſetzt .
Die Anſtellung der zweiten Beamten erfolgt nach §S 25 SchG .

2. Abſ . 2 verweiſt bezüglich der Errichtung von Oberlehrer⸗
ſtellen auf § 29 des Geſ , ſtellt aber die dort für die übrigen Schulen
allgemein vorgeſchriebene Beſtellung ſolcher Lehrer an den Volksſchulen
der Städteordnungsſtädte ins Ermeſſen der Stadtverwaltung . Tatfſächlich
ſind die Oberlehrer in den großen Schulorganismen eine unentbehrliche
Inſtanz . Ihr Aufgabekreis geht weit über den der Oberlehrer an
Volksſchulen bis zu neun Lehrern hinaus , und bleibt nicht hinter dem der
Rektoren großer Volksſchulen ( SchG . § 30 Beſ . Ord . Gruppe ) mit
einem Beſtand von 20 und mehr Lehrern zurück . Die Einreihung der
Oberlehrer in Gruppe VIII und IX der Beſoldungsordnung trägt des⸗
halb , ſoweit es ſich um Schulabteilungen mit 20 und mehr Lehrern
handelt , ihrer dienſtlichen Stellung nicht genügend Rechnung .

Das Geſetz ſieht die Beſtellung von Oberlehrern zunächſt nur für
einzelne Schulhäuſer vor . Die Beſtellung kann aber auch für eine
Mehrzahl von Schulhäuſern erfolgen , zumal wenn dieſelben
zuſammen — wie die Schulen in Vororten —eine für ſich beſtehende
Abteilung der geſamten Volksſchule bilden .

Der Ausdruck „ Schulabteilung “ iſt begrifflich nicht räumlich
heſchränkt . Es ſteht nichts entgegen , ihn auch auf eine fachliche Teilung
des Unterrichtsbetriebs anzuwenden , wie dies auch im Geſetz vom 19. Juli
1918 über die allgemeine Fortbildungsſchule geſchieht , und ſo für beſondere
unterrichtliche Abteilungen , auch wenn ſie nicht in einem Schulhaus ver⸗
einigt ſind , wie z. B. für die Hilfsſchule , Oberlehrer zu ernennen .

Nach § 126 des Geſ . erfolgt die Beſetzung planmäßiger Lehr⸗
ſtellen , inſoweit ſie an den übrigen Volksſchulen der Oberſchulbehörde ,
d. i. jetzt dem UM. , zukommt , durch den Stadtrat . Nachdem die Beſetzung
von Stellen der Gruppe IX der Beſoldungsordnung dem Staatsmini⸗
ſterium vorbehalten iſt , kommt das Recht des Stadtrats zur Ernennung
von Oberlehrern , ſoweit ſolche nach Gruppe IX eingereicht werden , was
ausnahmslos der Fall ſein wird , in Wegfall .

Das da und dort hervorgetretene Verlangen der Lehrer auf Mit⸗
wirkung bei der Beſetzung von Oberlehrerſtellen iſt nicht begründet .
Ein ſolches Recht kommt mangels einer hierauf bezüglichen Geſetzes - oder
Verordnungsbeſtimmung weder dem Dienſtſtellenausſchuß , noch
auch der Lehrerſchaft als ſolcher zu und kann dieſen auch nicht von
ſeiten einer einzelnen Stadtverwaltung eingeräumt werden .

Dienſtweiſungen .

8121 .

Geſ . vom 7. Juli 1910 Art . VII § 98 d.

Die Befugniſſe und Dienſtobliegenheiten der in §l [ s 119 und !
120 bezeichneten [ Beamten und ] Lehrer ſowie jene des Schularztes
werden durch Dienſtweiſungen feſtgeſtellt , die von der Oberſchul⸗
behörde mit der Stadt zu vereinbaren und von dem Unterrichts⸗
miniſterium zu genehmigen , bei Nichtzuſtandekommen einer Ver⸗
einbarung aber duyrch das Unterrichtsminiſterium zu erlaſſen ſind .
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[ Dem Volksſchulrektor können überdies durch das Unterrichts⸗
miniſterium einzelne Amtsbefugniſſe aus dem Dienſtkreis des

Kreisſchulamts zugewieſen werden . ]

Die Ordnung der in Abſ . 1 bezeichneten Verhältniſſe durch beſondere

Dienſtweiſung tritt nur ein , ſofern und ſoweit die im Wege der

Verordnung durch das UM. erlaſſenen Vorſchriften nach den beſonderen

Verhältniſſen der einzelnen Schulen entſprechender Abänderungen oder

Ergänzungen bedürfen .

Nachdem an die Stelle des vormaligen Oberſchulrats das UM. ge⸗

treten iſt , erfolgen die erforderlichen Feſtſetzungen durch dieſes im Be⸗

nehmen mit den einzelnen Stadtverwaltungen .

Dienſtbezüge und rechtliche Stellung .

§ 122 .

Geſ . vom 7. Juli 1910 Art . VII §S 98 e.

(J) Die neben dem Wohnungsgeld von der Stadt zu beſtreitenden

Gehalte der in § 119 bezeichneten Beamten werden im Einvernehmen
mit der Stadt in eine der für Volksſchulrektoren vorgeſehenen Abteilungen
des Gehaltstarifs eingeſtellt .

(2) In gleicher Weiſe erfolgt die Einreihung der in § 120 Abſatz 1

genannten Beamten in eine der Abteilungen D 1f oder E 1 d des Ge⸗
haltstarifs .

68) Die Stadt kann dieſen Beamten wie den in § 120 Abſatz 2 be⸗

zeichneten Lehrern höhere als die nach den geſetzlichen Beſtimmungen

ihnen zukommenden Bezüge bewilligen . Auf dieſe Mehrleiſtungen ſind
die Beſtimmungen der 88 124 und 125 ſinngemäß anwendbar mit der

Maßgabe, daß , ſoweit ſie nicht durch das in § 128 bezeichnete Ortsſtatut
geregelt ſind , zu deren Annahme die nach dem Beamtengeſetz vorge⸗
ſchriebene ſtaatliche Genehmigung erforderlich iit .

160⁴Hinſichtlich der Ruhe - und Unterſtützungsgehalte und der Hinter⸗
bliebenen⸗Verſorgungsgehalte gelten die Vorſchriften des §S 70 des Ge⸗

ſetzes .

Aufwand für die Lehrer .

§ 123 .

Geſ . vom 13. Mai 1892 Art . VII § 99. Geſ . vom 7. Juli 1910 Art . VII .

( ) Beiträge zur Staatskaſſe (§S 72) haben die Städte nicht zu ent⸗
richten . Dagegen haben dieſelben für das geſamte in ihren Schulen ver⸗
wendete Lehrperſonal unmittelbar aus der Gemeinde⸗ ( Schul⸗ ) Klaſſe auch

diejenigen Zahlungen zu leiſten , welche für die Volksſchulen anderer Ge⸗
meinden nach § 73, 1 und 6 der Staatskaſſe obliegen .

( 2) [ Die Beſtreitung der Ruhe⸗ und Unterſtützungs
i

9.lD ng der Ruhe. v zungsgehalte liegt
der Staatskaſſe ob. ] Jedoch hat die Stadt aufzukommen für die

— —

gung der
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Ruhegehalte der auf Antrag der Stadtverwaltung in einſtweiligen
Ruheſtand verſetzten Hauptlehrer , ſoweit und ſolange ein ſolcher
Ruhegehalt fortzuentrichten iſt ( §8 68 . 69 ) .

Zur Anwendung der Vorſchrift in Abſ . 2 Satz 2 hat ſich ſeit deren
Erlaſſung durch das Geſetz vom 13. Mai 1892 ein Anlaß nicht geboten .

Städtiſche Dienſtzulagen .
§ 124 .

Geſ. vom 13. Mai 1892 Art . VII S 100. Geſ . vom 7. Juli 1910 Art . VII .

Durch Ortsſtatut ( § 128 ) können die Bezüge der etatmäßigen wie
der nichtetatmäßigen und der vertragsmäßig angeſtellten Lehrer ( §8 58
bis 66) über die in dieſem Geſetz beſtimmten Sätze hinaus geordnet
werden .

Werden durch eine ſpätere Neuregelung die einmal feſtgeſtellten Sätze
ermäßigt , ſo werden die bereits bewilligten Bezüge hievon nicht berührt .
Im übrigen ſind die Mehrleiſtungen an Gehalt und Vergütungen nach
den Beſtimmungen des § 21 Abſatz 3 Satz 1 der Gehaltsordnung über
die Dienſtzulagen zu behandeln .

Die Mehrleiſtungen an Mietzinsentſchädigung ſind nach den Be⸗
ſtimmungen des § 62 des Geſetzes zu beurteilen . Schulverwalter er⸗
halten an Volksſchulen der Städteordnungsſtädte nur die Mietzinsenr⸗
ſchädigung wie Unterlehrer .

Für die Feſtſetzung des Einkommensanſchlags durch die Oberſchur⸗
behörde ſind die Beſtimmungen des § 59 des Geſetzes maßgebend .

Bewilligung der Dienftzulagen .

8125

Geſ. vom 13. Mai 1892 Art . VII § 105. Geſ . vom 7. Juli 1910 Art . VII .

Eine nach der beſonderen ſtädtiſchen Gehaltsordnung vom Stadtrat
beſchloſſene Zulage darf nur gewährt werden , wenn von der Oberſchul⸗
behörde die Vorausſetzungen zum Vorrücken im Gehalt als gegeben aner⸗
kannt ſind .

Iſt die Oberſchulbehörde der Anſchauung , daß dieſe Vorausſetzungen
nicht vorliegen , ſo richtet ſich das weitere Verfahren nach den Vorſchriften
des § 12 der Gehaltsordnung mit der Maßgabe , daß gegen die Ent⸗
ſchließung des Unterrichtsminiſteriums auch der Stadt das Recht der Be⸗
ſchwerde an das Staatsminiſterium zuſteht .

Beſchließt der Stadtrat die Einbehaltung der Zulage , ſo ſteht dem be⸗
treffenden Lehrer wie der Oberſchulbehörde das Recht zu, hiegegen die

Entſcheidung des Unterrichtsminiſteriums anzurufen . Für das weitere
Verfahren ſind in dieſem Fall die Vorſchriften des Abſatz 2 maßgebend .

Beſetzung der etatmäßigen Lehrſtellen .

§ 126 .

Geſ . vom 13. Mai 1892 Art . VII § 104 . Geſ . vom 7. Juli 1910 Art . VII

( ) Die Beſetzung der etatmäßigen Stellen , inſoweit ſie an
den übrigen Volksſchulen der Oberſchulbehörde zukommt , erfolgt
an den in § 117 bezeichneten Volksſchulen durch den 8

3
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( 2) Der Stadtrat hat die für Beſetzung einer erledigten oder

neu errichteten Hauptlehrerſtelle beziehungsweiſe Reallehrerſtelle
in Ausſicht genommenen Lehrer der Oberſchulbehörde namhaft zu

machen . War ein Bewerbungsausſchreiben — welches die Ober⸗

ſchulbehörde in jedem Beſetzungsfalle fordern kann —erlaſſen ,

ſind gleichzeitig mit der Benennung alle eingegangenen Bewer⸗

bungsgeſuche vorzulegen .
( 3) Lehrer , welche auf die erfolgte Namhaftmachung von der

Oberſchulbehörde abgelehnt wurden , dürfen auf die zu beſetzende
Stelle nicht ernannt werden .

( 4) Eine Ablehnung ſoll nur aus erheblichen Gründen , welche
dem Stadtrat auf deſſen Verlangen zur Kenntnis zu bringen ſind ,
ausgeſprochen werden .

( 5) Der vom Stadtrat Ernannte erhält eine von der Ober⸗

ſchulbehörde auszufertigende Beſtallung .

1. Zu Abſ . 1 vergl . die Bmkg . 2 Abſ . 4 zu § 120. Hiernach kommt das
Beſetzungsrecht des Stadtrats , ſoweit es ſich um planmäßige Stellen in
Gruppe IX der Beſoldungsgruppe handelt , in Wegfall .

Das Ernennungsrecht wurde den Gemeinden durch das Geſetz
vom 13. Mai 1892 eingeräumt . Die Begründung zu dieſem Geſetz ſagt
hierüber folgendes :

„ Den Städteordnungs⸗Städten ſoll die bisher tatſächlich geübte Mit⸗
wirkung bei der Beſetzung ſämtlicher Hauptlehrerſtellen ihrer Volksſchulen
durch ausdrückliche Geſetzesbeſtimmung geſichert werden , und zwar nicht
mehr in Form des Vorſchlages ( der Präſentation ) , ſondern der Ernen⸗
nung . Die letztere wäre nicht , wie bisher , von der Oberſchulbehörde
auf Vorſchlag des Stadtrats auszuſprechen , ſondern durch den Stadtrat
ſelbſt , wobei jedoch dieſer auf die Wahl ſolcher Lehrer beſchränkt wäre ,
die nicht zuvor von der Oberſchulbehörde für die zu beſetzende Stelle ab⸗
gelehnt worden ſind . Die Umgeſtaltung des Präſentationsrechts in ein
Ernennungsrecht würde materiell als eine Anderung kaum betrachtet
werden können , da ſeither ſchon nach dem Grundſatz verfahren wurde , der
Vorſchlag einer präſentationsberechtigten Gemeindebehörde ſei von ſeiten
der Staatsbehörde nur dann zu verwerfen , wenn der Vorgeſchlagene für
die zu beſetzende Stelle überhaupt nicht tauglich , nicht auch, wenn nur
etwa die Staatsbehörde der Anſicht wäre , daß einem anderen Bewerber

wegen größerer Tüchtigkeit oder aus anderen Gründen , z. B. wegen
höheren Dienſtalters , der Vorzug gebühren würde . “

5

„ Der Vorſchlag des Stadtrats war ſomit in ſeiner Wirkung mit einer
von der Staatsbehörde nicht beanſtandeten Ernennung gleichbedeutend .
Hätte aber der Stadtrat , anſtatt einen Lehrer zur Ernennung zu „prä⸗
ſentieren“, ſelbſt deſſen Ernennung auszuſprechen , ſo würde damit deut⸗
licher , als bei dem ſeitherigen Verfahren det Fall war , zum Ausdruck ge⸗
bracht , daß für die getroffene Wahl und deren Folgen in erſter Linie
der Stadtrat verantwortlich iſt — ſowohl gegenüber der Stadt ſelbſt ,
als gegenüber den nicht zur Berückſichtigung gelangten Mitbewerbern . “

80 „Den Gemeindebehörden in den Städten der Städteordnung eine
Mitwirkung bei Beſetzung der Hauptlehrerſtellen in ſo ausgedehnter Weiſe
einzuräumen , rechtfertigt ſich nach der Anſicht der Großherzoglichen Regie⸗



Volksſchulen in Städten , welche der Städteordnung unterſtehen . § 12

rung vorzugsweiſe dadurch , daß einerſeits dieſen Gemeinden eine ſtaat⸗
liche Beihilfe zur Aufbringung der ( Aktiv - ) Gehalte uſw . der Lehrer an
ihren Volksſchulen in keiner Weiſe zu Teil wird , andererſeits aber die

geſetzliche Anerkennung einer von den Städten mit Nachdruck verfochtenen
Berechtigung einen kräftigen Antrieb für dieſelben enthalten dürfte , wie
bisher , ſo auch künftig über das Maß des geſetzlich Gebotenen hinaus
Leiſtungen für ihr Volksſchulweſen freiwillig auf ſich zu nehmen . “

Durch die Üübernahme des Perſonalaufwandes in dem geſetzlich ge⸗
botenen Umfang durch den Staat iſt die für die Einräumung des Er⸗

nennungsrechts an die Städte in erſter Reihe beſtimmend geweſene Er⸗

wägung in Wegfall gekommen . Der Aufwand der Städte für die Lehrer⸗
gehalte beſchränkt ſich nur noch auf die übergeſetzlichen Stellen und iſt
damit bei den größten Städten auf etwa ein Viertel , bei den kleineren
bis zu einem Zehntel des Geſamtaufwandes zurückgegangen . An dem

ſeitherigen Beſetzungsverfahren wurde gleichwohl vorerſt nichts geändert .
Es wird Sache einer künftigen geſetzlichen Regelung ſein , abzuwägen ,
welche Bedeutung bei den einzelnen Gruppen von Städten im Vergleich

zu der eingetretenen erheblichen geldlichen Entlaſtung der Übernahme

übergeſetzlicher Aufwendungen für ihre Volksſchulen beizulegen iſt .
2. Über das bei der Beſetzung einzuhaltende Verfahren vergl .

die Verordnung über das Verfahren bei Beſetzung von Hauptlehrer⸗
ſtellen vom 23. Dezember 1913 Abt . VI 6.

8127
Geſ. vom 13. Mai 1892 Art . VII § 105. Geſ . vom 7. Juli 1910 Art . VII .

( ) Kommt die Beſetzung einer erledigten Lehrerſtelle nicht

innerhalb 6 Monaten nach dem Tag der eingetretenen Erledigung

oder einer auf Antrag des Stadtrats in den Staatsvoranſchlag

neu aufgenommenen Lehrerſtelle nicht innerhalb 6 Monaten nach

Umfluß der betreffenden Voranſchlagsperiode zuſtande , ſo ſteht

der Oberſchulbehörde das Recht zu, die Stelle ohne weiteres zur

Bewerbung auszuſchreiben und der Stadtverwaltung eine Friſt zu

beſtimmen , innerhalb deren die Beſetzung zum Abſchluß zu

bringen iſt .
0 Iſt auch innerhalb dieſer Friſt die Beſetzung der Stelle

nicht zu erzielen , und wird nicht — bei Vorhandenſein beſonderer
Gründe — von der Oberſchulbehörde eine weitere Friſt bewilligt ,
geht für den betreffenden Beſetzungsfall das Ernennungsrecht frei

von jeder Beſchränkung auf die Oberſchulbehörde über .

Von den in Abſ . 1 und 2 der ſtaatlichen Unterrichtsverwaltungen ein⸗
geräumten Befugniſſen iſt nie Gebrauch gemacht worden . Die Vor⸗

ſchriften des Paragraphen haben ſich damit als entbehrlich erwieſen .

Ortsſtatutariſche Feſtſetzungen .
§ 128 . 5

Geſ, vom 13. Mai 1892 Art . VII S 108. Geſ . vom 7. Juli 1910 Art . VII .

( 69 Die nähere Feſtſtellung der Verhältniſſe des
Volksſchulweſens einer Stadt ( § 117 ) , ſoweit deren Ordnung durch

—
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dieſes Geſetz der Gemeinde freigeſtellt iſt , geſchieht durch Orts⸗
ſtatut , welches — neben der nach den Vorſchriften der Städteord⸗
nung erforderlichen ſtaatlichen Günehmigung — der Zuſtimmung
der zuſtändigen Unterrichtsbehörde bedarf .

( 2) Insbeſondere ſind in dieſer Weiſe zu ordnen :

a ) die Zuſammenſetzung und Beſtellung der ſtädtiſchen Kom⸗

miſſion für die Schulangelegenheiten , deren Geſchäftskreis

und Geſchäftsordnung ;
b) die Gliederung des geſamten Volksſchulweſens der Stadt

( §S 36 bis 39 des Geſetzes ) ;
c) die Grundzüge des Unterrichtsplanes für die einzelnen

Schulabteilungen ;
d ) das für die Schüler jeder Abteilung zu entrichtende Schul⸗

geld; ]
e) Zahl und Art der für den geſamten Volksſchulunterricht

der Stadt anzuſtellenden Lehrkräfte ;

[ ſ ) die Gehalte und ſonſtigen Bezüge des geſamten Lehrer⸗
perſonals ( § 124 ) . ]

( 3) Ortsſtatutariſche Feſtſetzungen , deren Wirkſamkeit nach
dem Etatgeſetz von ſtändiſcher Zuſtimmung abhängig iſt , können
erſt nach Erteilung der letzteren in Vollzug geſetzt werden .

Die Städte haben zum Teil nur , ſoweit ein Bedürfnis hiezu hervor⸗
getreten , zu einzelnen Punkten ſtatutariſche Feſtſetzungen erlaſſen , und
von Aufſtellung einer die Schulverhältniſſe umfaſſend und einheitlich
regelnden Ortsſatzung Umgang genommen . Dies trifft u. a. auch für die
Stadt Mannheim zu.

Siebenter Titel .

Von den Rechtsverhältniſſen der an anderen als Volks⸗

ſchulen angeſtellten Volksſchullehrer .
An ftaatlichen Anſtalten .

8. 429 .

Geſ . vom 13. Mai 1892 Art . IX § 117. Geſ . vom 19. Juli 1906 Art . I.

Geſ . vom 7. Juli 1910 Art . IX .

Für Erteilung eines nach Gegenſtand und Lehrziel dem Unterrichts⸗
plan der Volksſchule oder der Fortbildungsſchule entſprechenden Unter⸗
richts an höheren Lehranſtalten , Fachſchulen und ſonſtigen ſtaatlichen

Anſtalten können Lehrer , die nach Maßgabe der Beſtimmungen dieſes Ge⸗
ſetzes die Befähigung zur etatmäßigen Anſtellung an Volksſchulen beſitzen ,
in der Eigenſchaft etatmäßiger Beamter angeſtellt werden .

Dieſelben erhalten Gehalt und Mietzinsentſchädigung wie die in ent⸗
Ibi 0 Stellung an Volksſchulen angeſtellter Lehrer — 88 58
und 66.
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